
Pressemitteilung des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung vom 03./04.06.2008:

Forsa-Umfrage: Vorratsdatenspeicherung verhindert sensible Gespräche

Die zu Jahresbeginn eingeführte Vorratsdatenspeicherung schreckt von sensiblen Gesprächen am
Telefon ab und wird von nahezu jedem zweiten Bundesbürger als unverhältnismäßig abgelehnt.
Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter
1.002 Bundesbürgern am 27./28. Mai 2008.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Sieben von zehn Befragten war bekannt, dass seit Beginn des Jahres
2008 alle Verbindungsdaten jedes Bürgers in Deutschland sechs Monate lang gespeichert werden
müssen (731 der Befragten). 

Die Mehrheit der Befragten würde wegen der Vorratsdatenspeicherung davon absehen, per Telefon,
E-Mail oder Handy Kontakt zu einer Eheberatungsstelle, einem Psychotherapeuten oder einer
Drogenberatungsstelle aufzunehmen, wenn sie deren Rat benötigten (517 der Befragten).
Hochgerechnet entspricht dies über 43 Mio. Deutschen. 

Jede dreizehnte Person hat wegen der Verbindungsdatenspeicherung bereits mindestens einmal
darauf verzichtet, Telefon, Handy oder E-Mail zu benutzen (79 der Befragten). Hochgerechnet
entspricht dies 6,5 Mio. Deutschen. Jede sechzehnte Person hat den Eindruck, dass andere
Menschen seit Beginn der Vorratsdatenspeicherung seltener per Telefon, Handy oder E-Mail
Kontakt mit ihr aufnehmen (62 der Befragten). Hochgerechnet entspricht dies 5 Mio. Deutschen.
Besonders stark ist die Veränderung des Kommunikationsverhaltens unter Menschen mit geringem
Bildungsniveau (Haupt- oder Grundschulabschluss).

Nahezu jeder zweite Bundesbürger sieht in der Vorratsdatenspeicherung einen unverhältnismäßigen
und unnötigen Eingriff in seine Freiheitsrechte (465 der Befragten). Hochgerechnet entspricht dies
43 Mio. Deutschen, die sich gegen die Verbindungsdatenspeicherung aussprechen.

Als Konsequenz aus den Umfrageergebnissen fordert der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, das
Gesetz zur zwangsweisen Sammlung sämtlicher Verbindungsdaten (Vorratsdatenspeicherung)
unverzüglich wieder aufzuheben. „Die abschreckende Wirkung dieses Gesetzes ist
lebensgefährlich, wo etwa telefonische Hilferufe bei Psychotherapeuten oder
Drogenberatungsstellen unterbleiben“, begründet Patrick Breyer vom Arbeitskreis
Vorratsdatenspeicherung. „Dass die Verbindungsprotokollierung in bestimmten Situationen vom
Griff zum Telefonhörer abhält, ist nachvollziehbar. Gerade der aktuelle Telekom-Skandal beweist
wieder, dass nur nicht gespeicherte Informationen sichere Informationen sind.“ Auch 49 weitere
Verbände und Organisationen sprechen sich gegen das Gesetz aus [1], das zurzeit von über 30.000
Bürgerinnen und Bürgern mit einer Sammel-Verfassungsbeschwerde angegriffen wird.[2]

„Wir verlangen insgesamt einen radikalen Wandel der Innenpolitik“, ergänzt Ricardo Cristof
Remmert-Fontes vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. „Wir brauchen ein Moratorium für
sämtliche neuen Überwachungspläne wie Computerüberwachung, BKA-Novelle und



Flugreiseaufzeichnung. Bereits bestehende Überwachungsgesetze müssen endlich von einer
unabhängigen Grundrechteagentur systematisch auf ihre Wirksamkeit und schädlichen
Nebenwirkungen überprüft werden. Höhere Bußgelder oder Gesetzeskosmetik, wie sie jetzt in der
Diskussion sind, schützen uns nicht.“

Die Meinungsumfrage wurde vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dem eco-Verband der
deutschen Internetwirtschaft, dem Deutschen Fachjournalisten-Verband und der JonDos GmbH in
Auftrag gegeben. Der Forsa-Kurzbericht über die Umfrageergebnisse findet sich im Internet unter: 
http://www.daten-speicherung.de/data/forsa_2008-06-03.pdf

Fußnoten:
[1] http://erklaerung.vorratsdatenspeicherung.de
[2] http://verfassungsbeschwerde.vorratsdatenspeicherung.de

Ansprechpartner für Presseanfragen (bitte nicht veröffentlichen):
- Patrick Breyer, Tel. 0177-9173159
- Ricardo Cristof Remmert-Fontes, Tel. 030-94881297 oder Mobil 
0170-2487266
- padeluun, Tel. 0521-175254
- Werner Hülsmann, Tel. 07531-365 90 56 oder Mobil 0177-2828681

Rechtsanwalt Meinhard Starostik, der die Sammel-Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung vertritt, ist erreichbar unter Tel. 030 - 88 000 345.



Meinungen der Bundesbürger zur Vorratsdatenspeicherung

Datenbasis: 1.002 Befragte
Erhebungszeitraum: 27. bis 28. Mai 2008
statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte
Auftraggeber: Arbeitskreis

Vorratsdatenspeicherung

Seit Beginn des Jahres 2008 müssen alle Verbindungsdaten jedes Bürgers
in Deutschland sechs Monate lang gespeichert werden. Dies betrifft Kon-
takte per Telefon, Handy oder E-Mail.

Knapp drei Viertel der Bundesbürger (73 Prozent) wissen von diesem
Vorgang.

Gut jedem vierten Bundesbürger (27 Prozent) ist die sogenannte Vorrats-
datenspeicherung nicht bekannt.

Wissen über die Speicherung von Verbindungsdaten

Es wissen, dass seit Beginn des Jahres 2008 alle
Verbindungsdaten jedes Bürgers in Deutschland
gespeichert werden müssen

ja nein*)
% %

insgesamt 73 27

Ost 69 31
West 74 26

Männer 82 18
Frauen 65 34

14- bis 29-Jährige 61 39
30- bis 44-Jährige 75 25
45- bis 59-Jährige 79 21
60 Jahre und älter 75 25

Hauptschule 70 30
mittlerer Abschluss 74 26
Abitur, Studium 79 21

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 1



Knapp 90 Prozent derjenigen, die von der Vorratsdatenspeicherung wis-
sen, benutzen seit Beginn der sechsmonatigen Verbindungsdatenspeiche-
rung Telefon, Handy oder E-Mail so oft wie vorher.

Gut jeder zehnte derjenigen, die von der Vorratsdatenspeicherung wis-
sen, hat hingegen seit Beginn der Verbindungsdatenspeicherung im Januar
2008 in bestimmten Situationen auf die Benutzung von Telefon, Handy
oder E-Mail verzichtet.

Nutzung von Telefon, Handy oder E-Mail seit der Datenspeicherung*)

Es benutzen seit Beginn der sechsmonatigen
Verbindungsdatenspeicherung im Januar 2008
Telefon, Handy oder E-Mail so oft wie vorher

ja nein,**)
es haben seither in
bestimmten Situationen auf die
Benutzung verzichtet

% %

insgesamt 89 11

Ost 87 12

West 89 11

Männer 90 9

Frauen 88 12

14- bis 29-Jährige 91 9

30- bis 44-Jährige 91 9

45- bis 59-Jährige 89 11

60 Jahre und älter 86 14

Hauptschule 86 14

mittlerer Abschluss 89 11

Abitur, Studium 90 9

*) Basis: Diejenigen, denen die Speicherung der Verbindungsdaten bekannt ist
**) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
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Wenn sie den Rat einer Eheberatungsstelle, eines Psychotherapeuten
oder einer Drogenberatungsstelle benötigten, würden 46 Prozent der
Bundesbürger Kontakt über Telefon, Handy oder per E-Mail aufnehmen.

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger (52 Prozent) hingegen würde dies
wegen der Verbindungsdatenspeicherung lieber unterlassen und
stattdessen zum Beispiel dort persönlich vorsprechen.

Kontaktaufnahme zu sensiblen Einrichtungen

Wenn sie den Rat einer Eheberatungsstelle,
eines Psychotherapeuten oder einer Drogenbera-
tungsstelle benötigten, würden Kontakt über Tele-
fon, Handy oder per E-Mail aufnehmen

ja nein, es würden dies
wegen der Verbindungs-
datenspeicherung lieber
unterlassen*)

% %

insgesamt 46 52

Ost 33 66

West 48 49

Männer 49 48

Frauen 43 54

14- bis 29-Jährige 48 52

30- bis 44-Jährige 60 38

45- bis 59-Jährige 46 51

60 Jahre und älter 29 67

Hauptschule 33 63

mittlerer Abschluss 46 52

Abitur, Studium 53 45

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
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93 Prozent der Bundesbürger geben an, dass andere Menschen seit Be-
ginn des Jahres 2008 privat oder beruflich ebenso häufig per Telefon,
Handy oder E-Mail Kontakt zu ihnen aufnehmen wie vorher.

Jeder sechzehnte Bundesbürger dagegen hat den Eindruck, dass andere
Menschen seit Jahresbeginn weniger per Telefon, Handy oder E-Mail
Kontakt zu ihm aufnehmen.

Kontaktaufnahme durch andere Personen

Andere Menschen nehmen seit Jahresbeginn privat
oder beruflich ebenso häufig per Telefon, Handy
oder E-Mail Kontakt auf wie vorher

ja nein,
andere Menschen nehmen
seither weniger per Telefon,
Handy oder E-Mail Kontakt auf*)

% %

insgesamt 93 6

Ost 89 9

West 94 6

Männer 93 7

Frauen 93 6

14- bis 29-Jährige 95 4

30- bis 44-Jährige 94 6

45- bis 59-Jährige 94 5

60 Jahre und älter 88 10

Hauptschule 85 12

mittlerer Abschluss 95 5

Abitur, Studium 95 5

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
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Über die Verhältnismäßigkeit der Speicherung der Verbindungsdaten
sind die Bundesbürger gespalten.

Knapp die Hälfte der Bundesbürger (48 Prozent) hält die sechsmonatige
Speicherung ihrer Verbindungsdaten für eine notwendige Maßnahme zur
Verbrechensbekämpfung.

Fast ebenso viele (46 Prozent) halten jedoch die Speicherung für einen
unverhältnismäßigen und unnötigen Eingriff in die eigenen Freiheits-
rechte.

Meinungen zur Verhältnismäßígkeit der Verbindungsdatenspeicherung

Die sechsmonatige Speicherung der eigenen
Verbindungsdaten halten für eine notwendige Maß-
nahme zur Verbrechensbekämpfung

ja nein,*)
die Speicherung ist ein unverhältnis-
mäßiger und unnötiger Eingriff in die
eigenen Freiheitsrechte

% %

insgesamt 48 46

Ost 46 45

West 48 47

Männer 45 49

Frauen 49 45

14- bis 29-Jährige 51 45

30- bis 44-Jährige 51 43

45- bis 59-Jährige 44 49

60 Jahre und älter 45 48

Hauptschule 46 48

mittlerer Abschluss 51 43

Abitur, Studium 45 50

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
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